
9. Umsetzung der Eigenkontrollverordnung, hier: Beauftragung der Planungs-

leistungen;  Beschluss 

 

Sachverhalt: 

 

Gemäß der Verordnung des Umweltministeriums über die Eigenkontrolle von Ab-

wasseranlagen (Eigenkontrollverordnung – EKVO) Vom 20. Februar 2001 (GBl. S. 

309) zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 3. Dezember 2013 (GBl. 

Nr. 17, S. 389) in Kraft getreten am 1. Januar 2014 sowie auf Grund von § 83 Abs. 

6 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG) in der Fassung vom 01. Ja-

nuar 1999 (GBI. S. 1), sind Kommunen zur Eigenkontrolle der Abwasseranlagen 

verpflichtet. 

 

Für die Kanalisation gelten die folgenden Fristen: 

 

 

 



 

 

Die letzte Befahrung der Kanalisation liegt inzwischen 10 Jahre zurück, somit ist das 

Abwassersystem wieder zu befahren und auf Schäden zu begutachten. 

Im Haushalt sind für dieses Jahr Mittel in Höhe von € 150.000,00 für diese Maßnah-

me eingestellt, der Restbetrag wird im kommenden Haushalt veranschlagt, da die 

Arbeiten über den Jahreswechsel andauern werden. 

Für die Planungsleistungen, hier: Ausschreibung mit Erstellung des Leistungsver-

zeichnisses und Auswertung der Videoaufnahmen incl. der Kostenschätzung der da-

raus resultierenden Arbeiten, liegt inzwischen ein Angebot des Büros Kuhn, Edingen-

Neckarhausen, vor. Die gesamten Planungsleistungen werden mit € 65.450,00 an-

gegeben, die Kosten für die Erstellung des Leistungsverzeichnisses (diese Kosten 

fallen diesem Haushaltsjahr an) werden pauschal mit € 3.451,00 angegeben. 

 

Die Planungsleistungen sind somit zunächst zu beauftragen, damit aufgrund der Vi-

deos die Auswertung erstellt werden kann. Es ergeht daher folgender  

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Das Büro IFU Kuhn, Edingen-Neckarhausen, wird auf Basis des Angebots vom 04. 

Juli 2014 mit den Planungsleistungen für die Umsetzung der Eigenkontollverordnung 

zum Gesamtpreis von € 65.450,00 (Brutto) beauftragt. 

 

Oe 

 


